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Frage 1 

Meier war seit vielen Jahren Komplementär und Geschäftsführer der Kommanditgesellschaft 
Meier, Müller & Co. 

Zugleich war er – ebenfalls während vieler Jahre – Mitglied des Verwaltungsrates der Y AG, 
deren grösste Aktionärin die Meier, Müller & Co. war (40% von Kapital und Stimmen; von 
den übrigen Aktionärinnen und Aktionären verfügte niemand über mehr als 5% Kapitalanteil 
bzw. Stimmen). 

Ende 2002 fiel die Y AG in Konkurs. Es wurden schwere Vorwürfe gegen Meier wegen Ver-
nachlässigung seiner Pflichten als Verwaltungsratsmitglied der Y AG laut. 
[Prüfungsanweisung: Es ist davon auszugehen, dass diese Vorwürfe zutreffen und die Y AG 
durch das Verhalten von Meier geschädigt worden ist.] 

Auf Druck der übrigen Gesellschafter der Meier, Müller & Co., die befürchteten, die Meier, 
Müller & Co. und/oder sie persönlich könnten wegen der Versäumnisse von Meier in seiner 
Eigenschaft als Mitglied des Verwaltungsrates der Y AG haftbar werden, schied Meier als 
Gesellschafter aus der Meier, Müller & Co. aus. Nach einiger Zeit beantragt er seinen Wieder-
eintritt, mit der Begründung,  

– wegen seiner allfälligen Versäumnisse als Mitglied des Verwaltungsrates der Y AG 
könnten weder die Meier, Müller & Co. noch deren übrige Gesellschafter haftbar 
werden; 

– wenn aber eine Haftung bestehen würde, dann seien sowohl sein Austritt wie auch sein 
(Wieder-) Eintritt für die Haftung belanglos. 

Fragen: 

A) Wie beurteilen Sie das Haftungsrisiko für die Meier, Müller & Co. und/oder ihre 
Gesellschafter? 

 [Prüfungsanweisung: Es sind die verschiedenen Rechtsgrundlagen zu prüfen, die für 
die Begründung einer Haftung allenfalls beigezogen werden könnten. Dabei sind zu-
sätzliche, im vorstehenden Sachverhalt nicht erwähnte Elemente zu nennen, die zu-
gunsten oder gegen eine Haftung sprechen könnten.]   
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B) Unabhängig von der Beantwortung der Frage A): Wird das Haftungsrisiko der Meier, 
Müller & Co. und/oder ihrer Gesellschafter beeinflusst 

a) durch das Ausscheiden von Meier 

b) durch einen allfälligen Wiedereintritt von Meier? 

 Diese Frage ist allgemein zu beantworten, sodann auch speziell für den Gesellschafter 
Z, der erst nach dem Ausscheiden von Meier aus der Kommanditgesellschaft neu 
Komplementär geworden ist. 

 


